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Dienqtleistungen der Sozialbürokratie aus professionalisierungstheoretischer
S ich t ' .

( . . . )  Selbstverständl ich müssen Elemente der Professional is ierung in die Ausbi ldung
der sozialadministrativen Tätigkeiten eingebaut werden, wenn man deren wie
eingeschränkt auch immer im Vergleich zu den "full professions" einzuschätzende
Professionalisierungsbedürftigkeit ernst nimmt. Dabei gilt, was tür die
Berufsausbildung aller Professionen richtig ist: Einerseits eignet man sich den
professional is ier ten Habitus nicht  durch ein Buchwissen über die
Professional is ierungstheor ie an, anderersei ts muß man schon in der Ausbi ldung in
einem kollegialen Noviziat exemplarisch in die Kunstlehre professionalisierter Praxis
eingeführt  werden durch erprobenden Vol lzug. Dieser einübende Vol lzug muß von
den geeigneten Methoden der beglei tenden exemplar ischen und fal lbezogenen
Methoden unterstützt werden, wofür Thomas Ley für den Bereich der Polizeiarbeit
ein richtungsweisendes exemplarisches Modell vorstellt. Dieser fallexemplarische
Ausbi ldungstei l  is t  m.E. v ie l  wicht iger als eine dem pädagogischen Tr ichtermodel l
eher entsprechende Indoktr inat ion von Theor ien und subsumtionslogischem
Fachwissen. Selbstverständl ich ist  ergänzend dazu auch eine Einführung in die
Professional is ierungstheor ie unter dem Gesichtspunkt der Sensibi l is ierung für die
Struktur logik und -dynamik professional is ier ter  Praxis von Nutzen. Es kann so z.B.
das Strukturdilemma von gegenwärtiger Sozialarbeit ins Bewusstsein gerufen
werden.
Das bedeutet  natür l ich auch, daß den in den Beruf  e inführenden Prakt ika in dieser
Hinsicht  z.B. per exemplar ischer Rekonstrukt ion von fal lbezogenem
Erfahrungsmater ia l  aus ihnen eine große Bedeutung zukommt. Innerhalb der /  (S
25)
Ausbi ldung bräuchte nicht  nach den vorgenannten beiden Funkt ionsbereichen der
Rechtspflege und der Therapie getrennt zu werden. lm Gegenteil, es wäre sogar von
Vorteil, wenn der Sozialvenvalter in seiner Ausbildung beide Funktionsbereiche
gleichermaßen kennengelernt  hät te,  so daß er im Pr inzip in der Lage ist ,  d ie
sozialadministrat ive Betreuung von Kl ienten als eine Ganzhei t  zu sehen. Eine
Spezial is ierung bzw. Schwerpunktbi ldung sol l te erst  in einer Phase unmit te lbar vor
Berufseintritt stattf inden. Sie muß aber gar nicht sein. Entscheidend ist die zuvor
behandelte Trennung erst in der Berufspraxis selbst. (S. 26)
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